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Bestimmung über Entgelte für die Teilnahme

 an den Kursen der FUB International Summer

 and Winter University (FUBiS) und für

 Verwaltungsleistungen

 Gemäß  §  2  Abs.  7  der  Neufassung  der  Ordnung  für  die
 Erhebung  von  Entgelten  für  zusätzliche  Dienstleistun-
 gen  der  Freien  Universität  Berlin  vom  14.  Juli  1999
 (FU-Mitteilungen  17/1999)  hat  der  Kanzler  der  Freien
 Universität  Berlin  folgende  Entscheidung  über  die  Ent-
 gelte  für  die  Teilnahme  an  den  Kursen  der  FUB  Inter-
 national  Summer  and  Winter  University  (FUBiS)  getrof-
 fen:

 1.  Entgeltpflicht

 Für  die  Teilnahme  an  den  Kursen  der  FUBiS  und  für
 Verwaltungsleistungen  im  Zusammenhang  mit  der  Teil-
 nahme an der FUBiS wird ein Entgelt erhoben.

 2.  Entgelt für die Teilnahme an den Kursen
 der FUBiS

 a)  Für  einen  Kurs  werden  mindestens  900,00  €  und
 höchstens 2  025,00  € erhoben.

 b)  Maßgebend  für  die  Höhe  des  Entgelts  sind  ins-
 besondere  die  Dauer  der  Veranstaltung,  die  an  die
 Lehrkräfte  zu  zahlenden  Honorare,  die  Anzahl  der
 Lehrkräfte,  eingesetzte  Technik  und  Unterrichtshilfs-
 mittel,  Mietkosten  sowie  eine  Verwaltungskosten-
 pauschale.

 c)  Über  die  Höhe  des  Entgelts  entscheidet  die  Ge-
 schäftsführerin  oder  der  Geschäftsführer  der  ERG
 Universitätsservice  GmbH  nach  Maßgabe  dieser  Be-
 stimmung  und  unter  Berücksichtigung  der  wirtschaft-
 lichen  und  sozialen  Situation  der  Teilnehmerinnen
 oder Teilnehmer.

 d)  Für  besondere  Zielgruppen  können  von  der  Ge-
 schäftsführerin  oder  dem  Geschäftsführer  der  ERG
 Universitätsservice  GmbH  abweichende  Entgelte
 festgelegt werden.

 e)  Bei  Vorliegen  wirtschaftlicher  oder  sozialer  Gründe
 kann  das  Entgelt  im  Einzelfall  um  bis  zu  75  %  redu-
 ziert  werden.  Die  Entscheidung  trifft  die  Geschäfts-
 führerin  oder  der  Geschäftsführer  der  ERG  Universi-
 tätsservice GmbH.

 Die  Entscheidungen  gemäß  Buchst.  c)  bis  e)  trifft  die
 Geschäftsführerin  oder  der  Geschäftsführer  im  Einver-
 nehmen  mit  der  für  das  Personal-  und  Finanzwesen  zu-
 ständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

 3.  Höhe des Entgelts für Verwaltungsleistungen
 (Programmentgelte)

 a)  Für  die  Bearbeitung  der  Anmeldung,  die  Teilnahme
 am  Begrüßungs-  und  Abschlussevent,  die  Ausstel-
 lung  und  den  Versand  des  Zeugnisses  und  die
 Organisation  von  Exkursionen  ist  pro  Person  ein
 pauschales  Programmentgelt  in  Höhe  von  250,00  €

 zu  zahlen.  Bei  frühzeitiger  Anmeldung  wird  ein
 Nachlass  von  50,00  €  auf  das  Programmentgelt
 gewährt.  In  Sonderfällen,  in  denen  mit  der  Kursteil-
 nahme  weitere  Verwaltungsleistungen  verbunden
 sind,  kann  das  Programmentgelt  bis  zu  650,00  €

 betragen.

 b)  Teilnehmerinnen  oder  Teilnehmer,  die  gleichzeitig  an
 den  Lehrveranstaltungen  des  Term  II  und  Term  III
 teilnehmen,  zahlen  das  Programmentgelt  nur  ein-
 malig  und  erhalten  in  Term  III  einen  Rabatt  von  10  %
 auf das Kursentgelt.

 c)  Alumnae  und  Alumni  der  FUBiS  aus  den  dem  Kurs-
 angebot  vorangehenden  zwei  Jahren  wird  das  Pro-
 grammentgelt erlassen.

 4.  Zahlungsverfahren

 a)  Der  in  der  Rechnung  ausgewiesene  Betrag  wird  mit
 Erhalt  der  Teilnahmebestätigung  und  der  Rechnung
 fällig.  Der  Rechnungsbetrag  (Teilnahmeentgelt  und
 Programmentgelt)  ist  innerhalb  von  14  Tagen  nach
 der  Fälligkeit  auf  das  in  dem  Anmeldeformular  an-
 gegebene  Konto  per  Überweisung  oder  Kreditkarte
 zu  zahlen.  Bei  einer  Anmeldung  weniger  als  sechs
 Wochen  vor  Kursbeginn  beträgt  die  Zahlungsfrist
 sieben  Tage  nach  Rechnungseingang.  Maßgebend
 ist  der  Eingang  des  Geldes  auf  dem  angegebenen
 Konto.  Bei  nicht  rechtzeitiger  oder  unvollständiger
 Zahlung  ist  die  Freie  Universität  Berlin  nicht  an  die
 Teilnahmebestätigung  gebunden.  Bankkosten  müs-
 sen  vollumfänglich  von  der  Teilnehmerin  oder  dem
 Teilnehmer getragen werden.

 b)  Bei  einer  bis  zu  vier  Wochen  vor  Beginn  der  ersten
 Kursveranstaltung  bei  der  Geschäftsstelle  der  ERG
 Universitätsservice  GmbH  eingegangenen  schrift-
 lichen  Erklärung  über  die  Nichtaufnahme  des  Kurs-
 besuchs  wird  das  Kursentgelt  erstattet.  Das  Pro-
 grammentgelt  wird  nicht  erstattet,  bei  einem  späte-
 ren  Rücktritt  erfolgt  eine  Erstattung  (abzüglich  des
 Bearbeitungsentgelts)  nur,  wenn  mehr  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerber  als  Kursplätze  vorhanden  sind
 und  eine  Bewerberin  oder  ein  Bewerber  auf  den
 Kursplatz  nachrückt.  Bankkosten  für  die  Rückzah-
 lung  gehen  zu  Lasten  der  Bewerberin  oder  des  Be-
 werbers.

 c)  Für  den  Fall,  dass  die  Freie  Universität  Berlin  aus
 von  ihr  zu  vertretenden  Gründen  Kurse  absagen
 muss, werden die geleisteten Zahlungen erstattet.

 5.  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 a)  Die  Bestimmung  über  Entgelte  für  die  Teilnahme  an
 den  Kursen  der  FUB  International  Summer  and
 Winter  University  (FUBiS)  und  für  Verwaltungsleis-
 tungen  ist  ab  dem  Tage  nach  der  Unterzeichnung
 durch  den  Kanzler  der  Freien  Universität  Berlin  an-
 zuwenden.
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b)  Gleichzeitig  tritt  die  in  den  FU-Mitteilungen  64/2005
 veröffentlichte  Entgeltordnung  für  die  Teilnahme  an
 den  Kursen  der  FUB  International  Summer  Univer-
 sity  (FUBiS)  und  für  Verwaltungsleistungen  vom
 10.  Oktober 2005 außer Kraft.

 Berlin, 27.  Juli 2011

 Peter Lange
 Kanzler
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